
Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 
der Verordnung Nr. 207/2009 des Rates. 

Klage, eingereicht am 29. Oktober 2012 — Internationaler 
Hilfsfonds/Kommission 

(Rechtssache T-482/12) 

(2013/C 26/106) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Kläger: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Deutschland) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt H.-H. -Heyland) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die stillschweigende Entscheidung der Beklagten, mit der sie 
den Zweitantrag des Klägers vom 4. Oktober 2012 abschlä
gig beschieden hat, für nichtig zu erklären; 

— hilfsweise, die Entscheidung der Beklagten vom 28. August 
2012 wegen Nichtbeachtung der im Urteil des Gerichts vom 
22. Mai 2012 in der Rechtssache T-300/10 enthaltenen 
Auflagen für teilweise nichtig zu erklären; 

— die Kosten des Verfahrens der Beklagten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht der Kläger im Wesentlichen 
geltend, dass die Kommission in ihrer Entscheidung die im 
Urteil des Gerichts vom 22. Mai 2012 in der Rechtssache T- 
300/10 (Internationaler Hilfsfonds/Kommission, noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht) enthaltenen Vorgaben 
teilweise nicht beachtet habe. 

Klage, eingereicht am 5. November 2012 — Nestlé 
Unternehmungen Deutschland/HABM — Lotte (LOTTE) 

(Rechtssache T-483/12) 

(2013/C 26/107) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurt 
am Main, Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin 
A. Jaeger-Lenz) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Lotte Co. 
Ltd (Tokio, Japan) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 3. September 2012 in der Rechtssache 
R 2103/2010-4 aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Lotte Co. Ltd 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke, die das Wortelement 
„LOTTE“ enthält sowie ein Bild eines Koala-Bären auf einem 
Baum, der einen kleineren Koala-Bären hält, für Waren der 
Klasse 30 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 6 158 463 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Nationale Bildmarken, die die Wortelemente „KOALA BÄ
REN“ und „KOALA“ enthalten sowie ein Bild eines Koala-Bären, 
der einen kleineren Koala-Bären hält, für Waren der Klasse 30 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde statt
gegeben und die Entscheidung der Widerspruchsabteilung an
nulliert 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 42, Abs. 2 und 3 der Verord
nung Nr. 207/2009, gegen Regel 22, Abs. 2 der Verordnung 
Nr. 2868/95 und gegen Art. 15, Abs. 1 der Verordnung 
Nr. 207/2009 

Klage, eingereicht am 6. November 2012 — CeWe 
Color/HABM (SMILECARD) 

(Rechtssache T-484/12) 

(2013/C 26/108) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Deutschland) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt U. Sander) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle)
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